
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

30.04.2021 
 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
ich kann mein mittlerweile wöchentliches Schreiben an Sie heute mit einer 
Nachricht beginnen, die Anlass zur Hoffnung gibt: Die Inzidenz im Landkreis 
Kronach ist mit 239,7 zwar immer noch viel zu hoch, aber doch deutlich 
rückläufig. 
 
Noch weit entfernt sind wir von der Marke 100, deren Unterschreitung zumindest 
Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 erlauben würde. Allerdings 
machen die lokalen Gesundheitsbehörden nicht mehr von ihrem Veto-Recht, was 
die Q 11 und Q 12 angeht, Gebrauch, so dass die beiden Abschlussjahrgänge 
nächste Woche wieder im Präsenz- bzw. in einer speziellen Form des 
Wechselunterrichts sein werden. Damit verbunden sind natürlich Maskenpflicht, 
Abstandsgebot und Testpflicht. 
 
Ich bitte die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Q 11 um Verständnis dafür, 
dass wir in der nächsten Woche den Fokus sehr stark auf die Q 12 legen und mit 
einem Sonderstundenplan und Kleingruppen an vier Tagen ausschließlich für 
diesen Jahrgang darauf achten, das Ansteckungsrisiko vor Prüfungsbeginn zu 
minimalisieren. Das hat zur Folge, dass in der Woche vom 3. – 7. Mai 
Präsenzunterricht nur für Teile der Q 11 am 7. Mai stattfindet. Vom 3. – 6. 
Mai bleibt es in der Q 11 weiter beim Distanzunterricht.  
 
Am 7. Mai kommen nur die Schülerinnen und Schüler der Q 11, die die Kurse 
ku1, mu1, psy1 und arc1 besuchen, und – anders als früher angekündigt – ihre 
Schulaufgaben noch vor den Pfingstferien schreiben: 
 

 arc1 / psy1 am 17.05. 

 ku1 / mu1 am 20.05. 
 
Die Schulaufgabentermine und –zeiten korrelieren nicht dem Unterricht laut 
Stundenplan. Wir haben uns entschlossen, diese Schulaufgabentermine doch in 
die letzte Unterrichtswoche vor den Pfingstferien zu legen, um die Prüfungsdichte 
nach den Pfingstferien etwas zu verringern. Alle weiteren Schulaufgaben finden 
nach den Pfingstferien statt. 
 
Vor dem Unterricht werden am 7. Mai (und in der Folgewoche am 10. Mai und 
am 14. Mai) verpflichtend Selbsttests an der Schule durchgeführt. Wer am 
Unterricht teilnehmen möchte und sich nicht in der Schule testen lassen will, 
muss einen Nachweis über einen aktuellen PCR- oder Antigen-Schnelltest 
vorlegen oder belegen können, dass eine vollständige Impfung vorliegt. Näheres 
dazu findet sich in der Datei ‚Schnelltests in Q 11‘ auf mebis. Wer sich nicht 
testen lässt, nimmt nicht am Präsenzunterricht teil und erhält keinen individuellen 



Distanzunterricht. Letzteres gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die sich 
wegen einer individuell empfundenen Gefährdungslage vom Präsenzunterricht 
befreien lassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 10 verbleiben im 
Distanzunterricht, bis die Inzidenz verlässlich unter 100 sinkt.  
 
Bitte beachten Sie, dass Lehrkräfte, die in Q 12 eingesetzt sind, für die 
kommende Woche bereits vereinbarte Termine von Videokonferenzen ggf. 
kurzfristig absagen müssen, weil sie im Präsenzunterricht der Q 12 gebraucht 
werden. Weniger Konferenzen wird es auch in den Folgewochen geben, weil 
Unterricht in Q 11 stattfindet und an den Abiturtagen sehr viele Lehrkräfte für die 
Aufsichten gebraucht werden. Bitte zeigen Sie Verständnis und Solidarität mit 
unseren Abschlussjahrgängen.  
 
Ich verstehe Ihre Sorgen und kann Ihnen nur erneut zusichern, dass wir alles, 
was in unserer Macht steht, tun werden, Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
 
 

 
(R. Leive, OStDin) 
 
 


